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Wer eine Therapie beantragen will, muss sie von einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten verordnet bekommen. Dazu muss der Therapeut eine Diagnose stellen, die sich nach dem sogenannten ICD-10 richtet, einem Katalog, in dem alle psychischen Erkrankungen aufgelistet sind, die die Krankenkassen anerkennen. Bestätigt der Psychotherapeut, dass man Symptome von einer dieser Krankheiten oder Störungen hat, kann man sich einen Therapieplatz suchen.

»Das ist oft der Fall, wenn durch Gedanken, Gefühle oder durch das Verhalten verschiedene Symptome entstehen, die einen Leidensdruck erzeugen«, sagt Anna Lübberding, Psychotherapeutin in Hamburg. Man könne das zum Beispiel dann bemerken, wenn man Ängste spürt oder über einen längeren Zeitraum nicht schlafen kann. Wenn man langfristig leidet, sollte man eine Sprechstunde bei einem Psychotherapeuten wahrnehmen. Wem es extrem schlecht geht oder wer Suizidgedanken hat, sollte sofort den Notarzt anrufen.

Wer unterstützt mich bei der Platzsuche?

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) bietet auf ihrer Homepage eine Suchmaschine an, mit der man Psychotherapeuten in der Nähe finden kann. Die Servicestellen der KV vermitteln auch Termine für eine psychotherapeutische Sprechstunde. Dies gilt jedoch nur für gesetzliche Kassenpatienten. Alternativ kann man direkt bei einer psychotherapeutischen Praxis anrufen. 

Tipp: Die meisten Psychotherapeuten sind dazu verpflichtet, einmal in der Woche eine zweistündige Sprechstunde für neue Patientinnen und Patienten anzubieten. Daher sollte man sich rechtzeitig informieren, wann diese ist. Außerdem bieten die regionalen Verbände der Psychotherapeutenkammer eine Onlineplatzsuche an, die Deutsche Depressionshilfe unterstützt darüber hinaus mit einem Infotelefon. Auch Verwandte und Freunde könnten bei der Suche unterstützen, vor allem wenn sie selbst schon Therapieerfahrungen gemacht haben.

Wie beginne ich eine Behandlung?

Am Anfang hat man ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Bei dem Termin wird geprüft, ob eine Psychotherapie überhaupt sinnvoll ist. »Zudem wird beraten, welcher Weg für die Behandlung des Leidens am besten geeignet ist«, sagt Lübberding. Das Gespräch muss nicht bei dem Psychotherapeuten stattfinden, bei dem man später die Behandlung beginnt. Falls der Psychotherapeut nach dem Erstgespräch keinen freien Platz mehr hat, sollte man einen anderen aufsuchen. Der bekommt die Diagnose übermittelt. Vor Beginn einer Psychotherapie muss außerdem ein Arzt abklären, ob körperliche Ursachen für die psychische Erkrankung verantwortlich sein können. Die Psychotherapie beantragt man dann zusammen mit dem Psychotherapeuten.

Wie geht es dann weiter?

Nach dem ersten Sprechstundentermin erfolgt in der Regel die Folgebehandlung: zum Beispiel die sogenannte Probatorik, also vier Probesitzungen, in denen sich Therapeut und Patient kennenlernen können. Wenn es sehr dringend ist und jemand beispielsweise unter starken Panikattacken oder Depressionen leidet, kann eine Akutbehandlung empfehlenswert sein. Sie dient als erster Einstieg, danach kann es mit einer vertieften Behandlung weitergehen. »Akutbehandlungen muss man lediglich der Krankenkasse melden, eine Bewilligung von ihr ist nicht erforderlich«, sagt Claudia Ritter-Rupp von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern.

Nach der Akutbehandlung oder der Probatorik gibt es zwei Wege: eine Kurzzeit- oder eine Langzeittherapie. Die Kurzzeittherapie ist genehmigungspflichtig, das heißt, dass die Krankenkasse dem Antrag des Therapeuten stattgeben muss. Wenn eine Langzeittherapie geplant ist, verfasst der Therapeut einen schriftlichen Bericht, der von einem unabhängigen Gutachter geprüft wird. Die Krankenkassen stimmen in der Regel dieser Einschätzung zu. Doch auch eine Kurzzeittherapie kann ein Gutachten voraussetzen, wenn der Patient in den letzten zwei Jahren schon in einer Langzeittherapie war. Nach dem Erstgespräch trägt der Psychotherapeut die Diagnose und seine Empfehlung für ein Therapieverfahren in ein Formular ein, druckt es aus – und damit kann sich der Patient dann um einen freien Platz kümmern.
Weiter

Was, wenn die Krankenkasse den Antrag ablehnt?

Insgesamt passiert es selten, dass die Krankenkasse Anträge ablehnt. Sollte es doch dazu kommen, kann der behandelnde Psychotherapeut Widerspruch einlegen. Wenn ein Gutachter einer Langzeittherapie nicht stattgibt, kann man den Fall auch an einen sogenannten Obergutachter weiterleiten. »In der Regel wissen die Therapeuten aber, wie sie einen Antrag gut begründen«, sagt Ritter-Rupp. Sie erzählt, dass ihr in 30 Jahren im Beruf erst einmal eine Therapie abgelehnt worden sei – der Obergutachter habe sie dann aber bewilligt. 

Wie lange dauert es, einen Therapieplatz zu bekommen?

Im Durchschnitt vergehen ungefähr 20 Wochen zwischen der Kontaktaufnahme zu einem Psychotherapeuten und dem Behandlungsbeginn. Zumindest dann, wenn man gesetzlich versichert ist und einen Platz bei einer Therapeutin mit Kassensitz sucht. Schneller geht es, wenn man in Privatpraxen anfragt oder die Kosten für die Therapie selbst trägt, also ein Selbstzahler ist.

Einige Praxen haben aktuell keine freien Therapieplätze und müssen neue Fälle ablehnen. »Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation weiter verschlechtert, sie kann durch den Krieg in der Ukraine noch angespannter werden«, sagt Ritter-Rupp von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. Und doch gibt es einen schnelleren Weg: »Die Servicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen sind verpflichtet, Patienten innerhalb von fünf Wochen einen Termin für ein Erstgespräch anzubieten«, erklärt Ritter-Rupp. Menschen, die bereits eine Akutbehandlung verordnet bekommen haben, müssen sogar innerhalb von 14 Tagen einen Therapieplatz angeboten bekommen.

Wie komme ich noch schneller an einen Termin?

Dafür gibt es einen weiteren Weg. Nach mehreren Absagen von Therapeuten gilt das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Dann können gesetzlich Versicherte auch eine Therapie in einer Privatpraxis beginnen und bekommen die Behandlung von der Krankenkasse finanziert. Dafür muss man die Ablehnungen dokumentieren und zusammen mit einem »Antrag auf Kostenerstattung« bei der Krankenkasse einreichen. Es dauert auch etwas, bis dieser Antrag bewilligt wird, doch das kann letztendlich schneller gehen, als einen Termin bei einem anderen Therapeuten zu bekommen.






